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Norm

BAO §21 Abs1;

EStG 1988 §36;

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs3;

Rechtssatz

Wird ein Fremdwährungsdarlehen aus betrieblichen Gründen aufgenommen und kommt es in der Folge zu einer

Änderung des Wechselkursverhältnisses, sodass ein geringerer Euro-Betrag aufgewendet werden muss, um das

Fremdwährungsdarlehen zu tilgen, so erfordert der Grundsatz, dass auch bei der vereinfachten Gewinnermittlung

durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf Dauer gesehen dasselbe Ergebnis der Besteuerung unterworfen werden

soll wie bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich, dass der Verringerung des

Rückzahlungserfordernisses (wie beim betrieblich bedingten Schuldnachlass) durch Ansatz einer entsprechenden

Betriebseinnahme Rechnung getragen wird. Der Vermögenszugang muss ein endgültiger sein. Davon ist auszugehen,

wenn der Eintritt eines Kursgewinnes als gesichert festgestellt werden kann. Dies wird in der Regel erst durch die

(endgültige) Tilgung oder teilweise Tilgung der Fremdwährungsverbindlichkeit der Fall sein, weil erst zu diesem

Zeitpunkt die letztendliche Bezugsgröße der während der Kreditlaufzeit festgestellten Wertveränderung, nämlich die

Heimatwährung (im Beschwerdefall: Euro) Relevanz bekommt. Durch diese abschließende Gegenüberstellung der noch

ausstehenden Fremdwährungsverbindlichkeit zu den seinerzeitigen "AnschaGungskosten" der Kreditsumme lässt sich

eine positive DiGerenz in einem - sodann gesichert erzielten - Kursvorteil erkennen. Dann und erst dann kann dieser

Kursvorteil als zugeHossen gelten. Im Beschwerdefall, dem die Konvertierung von einer wechselkurslabilen in eine

andere nicht über einen Ixen Wechselkurs zum Euro gleichgeschaltete Währung zu Grunde liegt, ist diese für die

Annahme des ZuHießens eines Kursgewinnes erforderliche Sicherheit im Konvertierungszeitpunkt - unabhängig von

der Frage, ob zivilrechtlich eine Novation des alten Schuldverhältnisses vorliegt (Hinweis Pircher/Pülzl,

Darlehenskonvertierung im bilanziellen Bereich, ÖStZ 2006, 305) - grundsätzlich nicht gegeben. Ist aber von einem

nach wie vor bestehenden Kursrisiko auszugehen, steht zum Konvertierungszeitpunkt nicht fest, dass die tatsächlich

zur endgültigen Kredittilgung erforderlichen Rückzahlungen die seinerzeit kreditierten Geldmittel (jeweils gerechnet in

Nominalbeträgen der Heimatwährung) unterschreiten werden. Dass das Ergebnis der Fremdwährungskonvertierung

auf den jeweiligen Kontoblättern zum Ausweis niedrigerer Euro-Beträge geführt hat, stellt gerade unter dem

Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Betrachtungsweise nichts anderes dar, als einen (bei der Gewinnermittlung gemäß

§ 4 Abs. 3 EStG 1988 nicht zu erfassenden) "Gewinn", wie er auch ohne Konvertierung bei entsprechenden

Kursschwankungen der Fremdwährung gegenüber der Heimatwährung eintreten kann.
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